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Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhörung) 04.06.2025 Ö
Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung) 18.06.2025 Ö

Beschluss:
„Der Förderung zur Umgestaltung des ehem. Wendehammers An den Gärtnerhöfen in einen 
Quartiersplatz wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:
Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Planung und Hochbau ergibt sich aus § 76 
Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 4 lit. e der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig.
Bei dem Beschluss handelt es sich um den Einsatz von Fördermitteln zur Umsetzung einer 
städtebaulichen Gesamtmaßnahme.

Anlass:
Im Rahmen der Gesamtmaßnahme der Quartiersentwicklung „An den Gärtnerhöfen“ wird bei 
der Straßensanierung ein Teil der ehemaligen Wendefläche verkehrstechnisch nicht mehr 
benötigt und kann nun zu einem Quartiersplatz umgestaltet werden. Durch die Anpassung 
der verkehrstechnisch notwendigen Flächen und damit der Reduzierung der Straßenfläche 
sollen ca. 490 m² an die Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG verkauft werden. Im 
Gegenzug sollen ca. 28 m² durch die Stadt angekauft werden.

Planung:
Der zuvor als Verkehrsfläche genutzte Bereich wurde neben der Eigenschaft als 
Wendehammer für Müllfahrzeuge und Lieferverkehr auch für das unrechtmäßige abstellen 
von privaten PKW genutzt. Dies zeugt von einem Mangel an Gestaltung und trägt 
maßgeblich dazu bei, dass Zugänglichkeiten eingeschränkt sind und Sichtbarkeit nicht 
gewährleistet werden kann. Der gesamte Bereich ist aktuell vollflächig versiegelt und es ist 
kein straßenbegleitendes Grün vorhanden. Durch die ganzheitliche Betrachtung der Straße 
im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung des Quartiers wurde für die Straße, in enger 
Abstimmung mit den Außenanlagen, eine grundhafte Überplanung vorgenommen. Hierfür 
wurden Maßnahmen, wie z. B. ein neuer Sammelpunkt für den Müll in Form einer 
Unterflurstation mit der Zugänglichkeit über die Straße Am Lehmanger, umgesetzt. Durch die 
Neuordnung ist das Befahren der Straße „An den Gärtnerhöfen“ durch u. a. Müllfahrzeuge 
nicht mehr notwendig. Die hierfür sonst vorzuhaltende notwendige versiegelte Wendefläche 
kann reduziert werden. Diese Maßnahme trägt auch zu einer höheren Sicherheit im zukünftig 
verkehrsberuhigten Bereich bei. Ein weiterer Aspekt ist die Priorisierung der fußläufigen 
Verkehrsströme innerhalb des Quartiers. Hierfür wird die Straße ab der Tiefgerageneinfahrt 
zu einem verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet. Ankommende Wegeverbindungen aus 
den Außenanlagen kommen sinnvoll im Straßenbereich an, werden gut sichtbar vernetzt und 



dadurch Barrieren reduziert. Die Straßenplanung ist detailliert in der Beschlussvorlage 25-
25480 beschrieben und wurde am 23.04.2025 einstimmig durch den Stadtbezirksrat 221 
Weststadt beschlossen.

Die neu aufgeteilten Flächen (Wendehammer und Platz) werden gestalterisch durch 
Betonelemente getrennt, die auch als Sitzgelegenheiten dienen und ein Befahren der neuen 
Fläche verhindern. Der Quartiersplatz ist zentrales Element für die Erschließung der beiden 
Quartiersteile und integraler Baustein des verkehrsberuhigten Bereichs. Der neu 
entstehende Platz, der die beiden Teilbereiche des Quartiers verbindet, wird qualitativ durch 
Grünpflanzungen, Sitz- und Spielgelegenheiten aufgewertet. Der Platz ist ein wichtiges Ziel 
der Straßenumgestaltung und ein integraler Bestandteil der Neuausrichtung des Quartiers. 
Neben den Baumneupflanzungen im Straßenbereich werden auch Pflanzbeete mit 
Sträuchern und Gräsern auf dem Quartiersplatz vorgesehen. Eine Tischtennisplatte ergänzt 
das Angebot. Im Weiteren werden Möglichkeiten geprüft, wie der Charakter des 
Verkehrsberuhigten Bereiches sichtbar gemacht werden kann. Hier sind die Unterbringung 
von Sitzmöglichkeiten oder das Integrieren von ebenerdigen Spielmöglichkeiten in die 
Pflasterung denkbar.

In verschiedenen Szenarien wurde im Vorfeld auch geprüft, wie und durch wen die 
Neugestaltung der Platzfläche erfolgen soll. Das Ergebnis nach Abwägung ist der 
Teilflächenverkauf an die ›Wiederaufbau‹ eG. Es wurde bereits mit der Beschlussvorlage 23-
22261 eine Förderung der Quartiersentwicklung beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt lag das 
Ergebnis über die mögliche Platzentwicklung noch nicht vor und ist daher nicht Bestandteil 
der zuvor genannten Vorlage. Die Förderung des Quartiersplatzes bezieht sich auf die ehem. 
städtische Fläche.

In einem Ordnungsmaßnahmenvertrag wird im Nachgang die Förderung für die 
Neugestaltung der ehem. Fläche des Wendehammers mit der ›Wiederaufbau‹ eG 
festgehalten.

Informationsveranstaltung, Beteiligung:
Am 25.02.2025 wurden interessierte Anwohnerinnen und Anwohner zu
einer Bürgerinformation, zusammen mit der Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG, 
eingeladen. Hier wurde die Straßenplanung sowie die Planung für die Außengestaltung 
durch den Landschaftsplaner der ›Wiederaufbau‹ eG, chora blau, vorgestellt. Die Planung für 
den Wendehammer wurde als integraler Bestandteil mit betrachtet.

Der Runde Tisch wird mit der Sitzung am 28.05.2025 beteiligt.

Finanzierung:
Der Quartiersplatz liegt in der Straße „An den Gärtnerhöfen“ im Fördergebiet "Soziale Stadt - 
Donauviertel", in dem mit Hilfe von Städtebaufördermitteln städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kostenschätzung der ›Wiederaufbau‹ eG 
beläuft sich auf 106.141,94 €. Die maximale Förderhöhe beträgt 100.000 €. Die Kosten in 
Höhe von 100.000 € werden aus Städtebaufördermitteln finanziert, wobei 1/3 der Kosten (ca. 
33.000 €) als Eigenanteil bei der Stadt Braunschweig verbleiben. Im Projekt FB 61: 
„Weststadt Soziale Stadt – Donauviertel“ (4S.610039)“ stehen ausreichend Haushaltsmittel 
für das Projekt zur Verfügung.

Die Arbeiten sollen im Jahr 2025 beginnen.

Leuer
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